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^ r . 94. Samstag den 7. August 1847.

Stadt- u. landrechtl. Verlautbarungen.
Z. 1329. (2) Nr. 6592.

E d i c t .
Vondem k.k. Stadt- und Landrechte in Kram

wird bekannt gemacht: Es sey über Ansuchen der
Armen von Kureschek, durch die k. k. Kammer-
procuratur, als erklärten Erben, zur Erforschung
der Schuldenlast nach dem am 23, März 1847
zu Kureschek verstorbenen Defizicnten - Priester,
Herrn Carl v. Paunovich, die Tagsatzung
auf den 13. September 1847, Vormittags um 9
Uhr vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte be-
stimmt worden, bei welcher alle Jene, welche an
diesen Verlaß aus was immer für einem Nechts-
grunde Anspruch zu stellen vermeinen, solchen
sogewiß anmelden und rechtögeltend darthun
sollen, widrlgens sie die Folgen des §. 814
b. G . B . sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Laibach am 24. I« l i ,847.

^ c i t a t i o n s - K u n d m a c h u n g . ' " "
Aon Seite der k> k. Cameral-B^irkö Ver-

waltung ,„ Marburg wird hiemit zur allgemei-
nen Kenntniß gebracht, daß das Erlrägniß der
r. k. ^Lcg- ,̂nd Brückenmaulh-Stationcn Sc.
^ojeph^dei Nindisch Fclstritz, Gonovitz, Hohen-
egg, Sannbrücke und Franz im Cillier Kreise
sur die I^hre zgztz, l « l 9 und ,650, und
»war eniwtdcr für alle diese drei Jahre, oocr
für die Jahre !8' i8 und »849, oder für das
Jahr i848 allein, vom 1. November 1847 an-
gefangen, im Wege der wiederholten öffentli-
chen Versteinerung in Pacht gegeben werden.—
Der Ausrufspreis beträgt für S t . Joseph 6635
si. 26 kr.; Gonovitz 4875 f i . 12 kr ; Hohemgg
3949 st. 25 kr.; Sannbrücke ,5652 fi, 53 ^
kr.; Franz l53^9f i . ,2kr . ; zusammen 4675l ft.
6 !/« kr., — d. i. Sechs und vierzigtausend

siebenhundert ein und fünfzig Gulden 6 ' i , kr.
C HH . Diese Versteigerung wird bei dem k.
k 'Gefal l" ' -H-upt 'mte in lZilli am 20, Augult
,L'^7 Voimitlag Stattfinden, daher dieschrift.
lichcn Offerte längstens bis 18. August i iN7
bei dieser Bezirks-Verwaltung zu überreichen
sind. — Sowohl in Vctrcff der Bestimmungen
wea/n der mü'nollchcn und schriftlichen Offerte,
als auä) wegen der aNgem^infn Pichtbcdnigun-
a<>n wird auf die im Amtödlatte 'ur Gratzcr
Zeitung vom 6. I u l l l 6 t 7 , Nro. W7 cluh i lre.
ne dießfälli^e Kundmackung hing^vielel,. —
Auch können diese Bestimmungen und Bedin-
gungen täglich Hieramts eingesehen werden. —
K. K. C.,mcral:Bezirks:Verwaltung. Marburg

am 22. Jul i ,857. ^ _ ^ _

Z. i320. (3) Nr7>629^ lU66.
L i c i t a t i o n s - K u n d m a c h u n g .
Von Seite der k. k. Cameralbezirkö Ver-

waltung in Marburg wird hiemit zur aUge-
meinen Kenntniß gebracht, daß daS Erträqmß
der k. k. Weg- und Brückenmauth-Stationen
Lanoschabrücke, Spielfeld, Peßnitzbach, Gratzer-
thor Karntncrthor, Draubrücke und Drauihor
für die Jahre l8 ' l8 , l8-l9 und 1850, und zwar
entweder für alle diese drei Jahre, oder für die
Jahre 1848 und i 8 4 9 , oder für das Jahr
1648 allein, vom i . November i847 angefan-
9/n im Wige der wiederholten össelitlicke>i Ver-
steigerung in Packt gegeben wird. — Die Aus-

rufsprcisc sind, für: n ,«>'/ st
Landschabrücke . . . . 5906 si. 38 ' / , kr.
Spielfeld ld^7 „ F l / . „
Peßnltzbach . . . . 95 ^ 1 3 ^ „
Gratzetthor . . . . 2239 „ 54 ' / . „
Kärntnerthor . . . . 23 „ 4 6 ^ „
Draubrückc . . . . 4W7 „ 49 ,,
Drauthor . . . . 1303 ^ 36'/^ „ ^

Zusammen . . . . . l 5 6 2 9 flT^V. k r .
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d. i. fünfzehntausend sechshundert zwanzig neun
Gulden 30 V4 kr. C. M . — Die. Versteige-
rung wird bei dl.ser Bezirks« Verwaltung am
l g . August 18'^7 Vormutags Stat t finden,
daher die schriftlichen Offerte bis l6. August
d. I . bei derselben zu überreichen sind. — Ue-
brigens können diese sieden Stationen cntwe-
d»r zusammen in einem Complcxe, oder in zwei
Abtheilungen, nämlich Landscha^rü'cke, Spiel-
feld und Peßnitzdach tn einem Complcxe für
sich, dann der übrigen Marburger Mauthen eben-
falls in einem Complexe für sich in Pacht g^nom»
men werden. — Sowohl in Betreff der Bestim-
mungen wegen der mündlichen und schriftlichtn
Offerte, als auch wegen der allgemeinen Pacht-
bcdingungen, wird auf die im Amtsdl>Ute zur
Gratz^r Zeitung vom 5. Jul i d. I . , Nr. ,0b,
enthaltene dießfallige Kundmachung hingewie-
sen. A«ch können diese Bestimmungen und Be-
dingungen täglich hicramts eingls.hen w.rden.
-^. K.K. Cameral- Bezirks-Verwaltung. Mar-
burg am 23. Ju l i ! 8 l 7 .

Z. ,324. (3) Nr. 5U3.
Straßenbau- Licitations- Verlautbarung.

Ueber die mit hohem Hofkanzlei - Decrete vom
I . Jul i 1847, Z 22112, im buchhalterisch rich-
tiggestellten Kostenbetrage pr. 3053 fl. 38 kr.
C M . bewilligte Reconstruction einer Straßen-
stützmauer am Mazhkouzberge an der Triester
Route, zwischen den Distanzzeichen VH6 Ll. V1^7,
wird in Folge hoher Gubernial - Verordnung
vom 9. Jul i 1847, Z. 16311, und Intimates
der löblichen k. k. Landesbau-Direction ääo.
2 1 . Jul i l. I . , Nr. 2593, die Minuendo-
Versteigerung am 9. August l. I . bei dem k. k.
Bezirks - Commissariate Adelsberg Vormittags
von 9 bis 12 Uhr Statt finden, welches sonach
mit dem Beisatze zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht wi rd, daß die betreffende Baubeschrei-
bung, der Prof i l -Plan und die Licitationsbe-
dingnisse, welche die Leistung eines 5A Va-
diums, und im Erstehungsfalle eine 1UF Cau-
tion vorschreiben, vorläufig Hieramts, am Lici-
tationstage aber bei dem genannten Bezirks-
Commissariate eingesehen werden können. —
K. K. Straßen-Commissariat Adelsberg am 29.
Jul i 1847.

L i c i t a c i o n s « K u n d m a c h u n g .
Die hohe Landesstelle hat mit Decrec vom

21. Jul i d. I . , Nr. N675, die Cons<rvalio!.s-
BautlN dcb hierort'gen Prlesterhauses gcl'thmi-
ĝet xnd <n,geoldnet, solche im Wege 0er 35er«

steigerung in Ausführung zu bringen. - ! ) Zu
di.sim Ende ist die Maurer - Arbeit sammt Mate-
riale bewllllget mit i12 si. 23 kr,; 2) Die
Zimmermanns-Ardeit, nach Ausscheidung der
Dachübersteigung, mit 102 fl. l l kr,; 3) Die
T'schler-Arbeitpr/zö fl. l3 kr.; 4) Die Schlos.
ser-Arb<it pr l5 st. 19 kr.; 5) Die Anstreicher-
Ardeit mit l 2 si.^55 kr.; 6) Hafner-Arbeit
mit 45 fl; 7) Vpmgler Arbeit mit 8 st.;
6) Glaser-Arbeit mit 2 fl. 43 kr. bemessen. —
Wegen Hintangade dleser Arbiiten wird am 10.
August d. I . lm Amte der Baudireclion von
10 bls 12 Uhr eine Minucndo Licitation abge-
halten, wozu Baulustige erscheinen zu wollen
mit dem Beifügen eingeladen werden, daß das
5 A Vadium von jedem Licitantcn für den Ge-
genstand, für welchen derselbe licitiren w i l l , vor
der Versteigerung zu Handen der Licitations-
Commission zu deponirm scy, die Baudeuise,
Vcrstcigerun^s-Bcdingniss^ und die Vorausmaß
bei dieser B^udirection wahrend dcn gcwö'hnli«
chen AmlSstunden täglich einfleschen werden kön-
nen. — Von der k, k. Landes,Baudlrection. Lai-
dach am 2!). Ju l i i6 ' !7.

Z. 1328. (3) Nr. 5154.
K u n d m a c h u n g ,

Wegen Umpflasterung eines Theils des hie-
sigen Marienplatzes mit Kugelsteinen wird in
Folge hohen Gudernial-Decretes vom 24. v. M. ,
Nr. 14762, und lö'bl. Kreisamts - Intimation
vom 30. v. M . , Nr. 12764, am 11. d. M .
Vormittags in der magistratlichen Rathsstube
eine Minuendo-Licitation abgehalten werden. —
Wovon die Unternehmungslustigen mit dem Bei-
satze verständiget werden, daß die dießfalligcn
Kosten auf den Betrag von 322 fl. 40 kr. ad-
justirt worden sind, und daß die Baudevise nebst
Licitationsbedmgnissen bei dem hierortigen Ex-
pedite eingesehen werden kann. — Stadtma-
gistrat Laibach am 1. August 1847.

Z. 1331. (2) Nr. 1759.
E d i c t .

I n Folge hoher Gubernial - Verordnung
vom 11. Juni d. I . , Z. 4497, und löblicher Kreis-
amts - Intimation vom 8- d. M . , Nr. 5489,
wird am 21 September l. I . früh von 9 — IS
Uhr in der Amtskanzlei des k. k. Bezirks - Com-
missariats Senosetsch die Minuendo - Limitation
über die bei dem Pfarrhofe zu Scnosetsch be-
willigten Herstellungen am Pfarrhofe und Wirth-
schaftsgebauden abgehalten werden, und wobei
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sich die Maurerarbeiten auf . . 197 st. 52 kr.
die Maurcrmaterialien auf . . 254 „ 30 „
Steinmetzavbcit auf . . . . 174 „ 12 „
Zimmermannsarbeit auf . . . 58 „ 3 „
Zimmermannsmaterialien auf . 157 „ 34 „
Tischlerarbeit nebst Anstrich . 137 „ 5U „
Schlojserarbeit auf . . . . 114 „ 32 „
Schmidarbcit auf 4U „ 8 „
-und jene des Gußofens auf . 42 „ 30 »

somit zusammen auf . . . 1 1 7 7 s i . I i kr.
belaufen. — Welches mit dem Bemerken bekannt
gegeben wi rd , daß die Licitationsdedingniffe, der
Bauplan und Vorausmaß, dann Baudcvise Hier-
amts eingesehen werden können, übrigens beider
Licitation selbstzur Einsicht bereitseyn werden, und
daß 1UL dcs Ausrufspreises als Vadium der
Licitations - Commission zu erlegen seyn werden.

K. K. Bezirkscommissariat Senosetsch am 1 .
August 1847.

Z 7 i 3 4 7 . (2) 2ä Nr . «3 .
E d i c t .

Von der Vogtherrschaft Haasberg wird Hie-
nut bekannt gemacht, daß am 19. August d. I .
von 9 bis »2 Uhr Vormittags in dieser Amtö-
kanzlei die Minuendolicitation zur Hintangabe der
mit dem hohen Gub. Decrete vom 9. d. M , Z.
10178, bewilligten Bauherstellungcn an der F i -
lialkircke E t . Stephan zu Lipsein, wofür an M a u -
rerarbeit 28 st. 54 kr.
an Maurermaterialien . . . 18 ,. 5U „
" Zimmermannsarbeit . . 57 „ 29 „
», Zimmermannsmaterialien . 329 „ — »,
„ Steinmetzarbcit . . . . 17 „ — „
„ Tiichleravbeit . . . . 18 „ — „
und an Schlosserarbeit . . . 10 „ — „
Zusammen . . . . . 1 ^ 4 7 9 st. 13 kr.
veranschlagt sind, abgehalten werden wird.
Hjezu werden die Unternehmungslustigen mit dcm
Beisätze eingeladen, daß der Plan und das Vor-
ausmaß hicramtö täglich in den gewöhnlichen Amts-
stunden eingesehen werden können. — Voatherr-
schaft Haasberg am 3 1 . J u l i 1848.

Vermischte Verlautbarungen.
s l342. (2) Nr. .662

E d l c l.
Von dem k. k. Bezirksgerichte Neifniz wird all-

glnmn kund gemacht: Es sey über Ansuchen des
Herrn M^lthaus Loger von Reifniz, sessional des Herrn
Johann ^osler von Ottencgg. m die erecunve Feilbie-
tuilg dcl.dcm Thomas Marolt von Lchigmari',, Haus-
3ir, 5« liegenden, der Herrschaft Ortemgg zul> Uch
V«l. lk9 zlnc'bal?n Hofstatt smamt Zugel'ör, wegen

schuldigen 75 fl. M . M . c. 8. e., gewilliget, und zu
deven Vornahme drei Tagfatzungen, nämlich aus den
26. August, 3o. September und 28. October l. I , ,
jrvesmal vormittag um 9 Uhr in loco Schigmariz
mit dem Beisätze angeordnet worden, daß obige Rea»
litä't nur bei der 3:en Feildictungstagsatzung auch un-
ter dem Sclia'tzungswerthe pr. ^58 fi, 20 kr. hintan-
gcgeden werden wird.

Der Grundbuchöerlract, das Echä'tzungsproto-
coll und die Licitationsoedingllisse können täglich Hier-
amts eingesehen werden.

K. K. Bez. Gericht am 22. Juni 1647.

Z. , 3 4 l . (2) Nr. 96»
E d i c t .

Von dem gefertigten Bezirksgerichte wird hiemit
bekannt gemackl: Es sey m die Reassumirung der
mit Bescheid clcw. 25. August »846, 3- 2 l92 , be-
willigten, aber sistirten erecutiven Feildietung der
dem Iocob Widerwohl von Blate Nr. 8 eigenthüm-
lichen, auf 276 fl. 40 kr. geriäulich geschätzten Kaische
sammt Zugc!,ör, wegen der Mariana ZhompH von
Blate schuldigen 125 fi. c. 5, c. gewilligct, und
zur Vornahme derselben drei Tagsatzungcn, und
zwar die l . auf den 26. Jun i , die 2. auf den 24.
J u l i , und die 3. auf den 23. August l. I , jedes-
mal Vormittags um 9 Uhr in loco Blate mit dem
Beisatze angeordnet worden, daß diese Realität nur
bei der 3. Tagsatzung auch unter dem Schätzungs-
werthe hintangegeben wird.

Das Schätzungsprowcoll, der Grundduchser-
tract und die Licitationsbcdingmsse können täglich
Hieramts eingesehen werden.

K. K. Bezirksgericht Reifniz den 10. April 1847.
A n m e r k u n g . Ueber Einvcrständniß beider Theile

ist die 1. und 2. Feilbictungslags^tzung Wir t
wo, den, daher die 3. am 23. A ugust d. I . ab-
gehalten werden wird.

3. ,345. ^2) Nr. 1752.
E d i c t .

Vom Bezirksgerichte Schneeberg wird hiemit
bekannt gemacht: Es sey über neuerliches Ansuchen
dcs Andre,as Iuvanchizh von Naune, Vormund der
mi> Mathlas B a ucha'fchen Pupillen, gegcn Georg
Waller von Reftpari>, in die lreculive Feilbietung
der dem Erelutcn gehörigen, suli U,b. Nr. ^".230,
Necls. Nr. 459 der löblichen Herrschaft Nadliscveg
diensibaren, genclnlich auf 5^0 fi. geschätzten ^
Hude, wegen scduldiger 32 fi. c. 5. c. gewilliget,
und es seyen zu deren Vornahme drei Feilbietungs'
tagsatzungcn, auf den 2 September, 2. October u.
2 November l. I . , jedesmal flüh 9 Uhr in loco
!)lepparj« mit dem angeordnet, daß diese Realität
nur bci der dritten Tagsatzung auch unter dem
Echätmngswerlhe hintangegeben werden würde.

Der Oiundbuchs,xtract, das Schätzunqsproto»
coll und die Licitationsbedingnii>e tonnen hicramls
täglich zu den gewöhnlichen Anussiunden eingesehen
werden.

Bezirksgeiicht Schneeberg am l . Jul i ,847.
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3. 1333. (2) Nr .5S t .
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Savenstcin zu
Wcichselsteill ^vird dem unbekannt wo defmdllchtn
Anton Fister, und dessen allfälligen unbekannten Er«
ben mittelst gegenwärtigen Edictes ennneri:

Es habe wider dieselben Michael Flster von
Podborscht die Klage auf Erkenntniß der Ersitzung
deS Eigenthumes der im Dorfe Forst, m der Pfarr
Iohannesthal gelegenen, der Herrschaft Nassenjun
unter Rect. Nr. i?5 ^ Urb. Nr. 2,8 dienstbaren,
auf Anton Flster vergewährten ganzen Kausrechtshube
hieraerichts angebracht, worüber die Verhandlungs.
Tagsatzung auf den 3°. October l. I . Vormittags 9
Uhr anberaumt worden ist. .̂ . <>-

Da der Aufenthaltsort des Geklagten, Anton Fl-
ster und dessen allfälliger Erben, diesem Oenchte un-
bekannt, und weil derselbe vielleicht aus den k. k.
Erblanden abwesend ist, so hat man zu seiner Ver-
theidigung und auf seine Gefahr und Kosten den
Mathlas Kowazh von Hinze als Curator bestellt,
mit welchem diese Rechtssache nach der bestehenden
Gerichtsordnung verhandelt und entschieden werden

" " 'Geklagter wird dessen zu dem Ende erinnert,
daß er allenfalls zu rechter Zeit selbst erscheinen,
oder inzwischen dem bestimmten Curator die Rechts-
behelfe an die Hand zu geben, oder auch sich selbst
einen andern Sachwalter zu bestellen und dle,em Ge-
richte namhaft zumachen, und überhaupt un rechill-
chen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wi,,en
möge, widngens er sich die aus der dtcßsalllgm
Vcrabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumcssen

^" ^K^K.'Bezirksgericht Savensteinzu Weichselstein
am 10.' Juni itt^T. .

Von dem k. k. Bezirksgerichte zu Naßenfuß
wird hiemit allgemein kund gemacht: Es ,ey aut
Ansuchen des Joseph Globeunig von Staravas, we-
gen ihm schuldigen 9 l fl. 32 kr. c. «. c-, ln die
executive Feilbietunq der dem Anton Plrz gehörig
aewesenen, und nun an Joseph Globeumg von
S t . Kanzian übergangenen, dem Gute Swur « ^
Urb. Nr. >76 dienstbaren, auf 66 si. l5 kr. ge.
schätzten Kaischlerei gewilliget, und es seyen zur
Vornahme derselben 3 Feildiemngstagsatzungen, und
zwar am 27. August, 2s. September und 30. Oc-
tober l I . , jedesmal um 9 Uhr Vormittags m
loco der Realität mit dem Beisatze angeordnet wor-
den, daß diese Realität nur bei der dritten Fel loe
tuna auch unter dem Schätzungswerthe hmtangege-
ben werden w i rd , und daß der Grundbuchsertr<lcs,
das Schätzungsprotocoll und die Llcttatlonsbedmg-
nisse täglich Hieramts eingesehen werden können.

Nassenfuß a m , 6 . Jul i 1847.

3 ^ 3 1 6 7 ^ ( 3 ) N r ^ l ^03.
E d i c t .

Das Bezirksgericht Haasberg macht hlemtt be-
kannt: Es habe bei diesem Gerichte der Joseph Ter-

pin, durch Herrn Dr . Dviazh, wider die Maria
Piuk, Michael Loger, Martin Turk, Valentin Ko-
gouscheg, Georg Piuk, Georg Sejer und Blas
Oblak die Klage auf Verjährung und Erloschener-
klärung einiger auf der zu Gereuth Hs, -Nr . 42
gelegenen, der Herrschaft Loitsch sub Rectf. Nr.
49l) dienstbaren ^ , Hübe intabulitten Schuldpostcn
um Extabulationsberechtigung derselben angestrcng!,
worüber die Tagsahung auf den 3. November l. I . ^
Vormittags 9 Uhr bei diesem Gerichte angeordnet j
worden ist. Das Gericht, welchem der Aufenthalt ^
der Beklagten unbekannt ist, hat zu ihrer Vertre-
tung den Herrn Mathias Korren in Planina aufge-
stellt, mit welchem die angebrachte Rechlssache nach
der bestehenden Gerichtsordnung verhandelt weiden
wird.

Bezirksgericht Haasberg am 30. Ma i 1847.

Z. 1357^ (2) Nr?2(U8.'
E d i c t .

Vom Bezirksgerichte Krupp, als Abhandlungs-
instanz, werden hicmit alle jene, welche auf den Äiach-
laß der am 25. December »646 zu Tschernembl ge-
storbenen Herrschaftsbesitzerinn Franziska Kastrcuz,
früher verwitwete Sladovusch, was immer für An-
sprüche zu machen gedenken, aufgefordert, solche bei
der hiczu auf den 24. August d. I . Vormittag um
9 Uhr vor diesem Gerichte angeordneten Tagsahung,
bei Vermeidung der Folgen des § 614 b. G. B. ,
anzumelden und zu liquidiren.

Bezirksgericht Krupp am 27. Jul i I6a7.

Z. , 3 0 l . (3) Nr. 263l .
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Egg und Kreut-
berg wird hiemit bekannt gemacht: Es habe Jo-
hann Ianeschitsch, als Besitzer der in Förtschach l!«'
genden, der Pfarrgült Mannsburg 8ul) Urb. Nr.
I I0V2 dienstbaren Halbhube, die Klage auf Ver-
jährt.- und Erloschcnerklärung der auf obiger Reali-
tät zu Gunsten des Primus Lukeschitsch mit dcm
Schuldscheine 660. et inlab. 22. März !803 inta^
bulirten Forderung pr. ,00 st. vor diesem Gerichte
angebracht, worüber zur summarischen Verhand-
lung dieser Rechtssache die Tagsatzung auf den 29.
October d. I . Vormittag 9 Uhr mit dem Anhange
des §. l8 der a. H. Entschließung vom 18. Octo-
ber !U45 anberaumt worden ist. Nachdem der Auf-
enthatt dts Geklagten und seiner Rechtsnachfolger
diesem Gerichte unbekannt ist, und da sie viellcicht
aus den k. k. Erblanden abwesend seyn könnten , so
hat man ihnen auf ihre Gefahr und Kosten den
Primus Sojer von Jauchen zum ^uratui' a^ acturn
bestellt, dessen die Geklagten mit dem Anhange ver>
ständiget werden, daß sie zur anberaumten Tag-
satzung so gewiß persönlich zu erscheinen, oder bis-
hin dem bestellten Curator oder einem andern Ver-
treter ihre Rechtsbehelfe zu ihrer Vertheidigung so
gewiß niitzutheilen haben, widrigens sie sich die
Folgen ihrer Verabsäumung selbst zuzuschreiben ha-
ben werden.

K. K. Bezirksgericht Egg und Kreutberg am
10. Juli 1847.
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AemMche Verlautbarungen.
3. l356. (1) Nr. 706 ^ V l .

K u n d m a c h u n g
der V e r p a c h t u n g des Bezuges der
a l l g e m e i n e n V e r z e h r n n g 5 - S t e u e r
und de,s G e m e i n d e z u s c h l a g e s i n der
k.k. P r o v i n z i a l «Haup ts tad t Laidach,
dann im g a n z e n po l i t i s chen B e z i r k e
U m g e b u n g La i backs , so w i e der L i -
n i e n - , W e g - und Brücken m au the u.
der Wasse r m a u t h zu La ibach . —
Von der k. k. Camrral- Bezirks.Verwaltung
zu Laibach wird bekannt gemacht, daß in Fol»
ge hohen Hofkammcrc Decreteö vom 15. Jul i
1847. Nr. 2 8 , l 5 l j l 2 3 l , der Bezug der all«
gemeinen Verzehrungsstcu.r und der Gemein-
dezuschläge in der Provinzial - Hauptstadt Lai-
dach . mit Ausnahme der landessürstlichen
Steuer, ») von der Biererzeugung in der Pro-
vinzial . Hauptstadt Laibach; d ) von der Er-
zeugung des Branntweins und anderer gebrann-
ter geistiger Flüssigkeiten in der Provlnzial-
Hauptstadt Laidach, und c) von den unter d)
bemerkten steuerpflichtigen Artikeln bei der Ein-
fuhr in die Provinzial - Hauptstadt Laibach,
dann der Bezug der allgemeinen VcrzehrungS-
steuer von Wein, Most und Fletsch im ganzen
politischen Bezirke Umgebung Laibachö, und
die Linien-, Weg- und Brilckenmauthe und
die Wassermauth zu Laid«ch, zuerst jedes der
drei genannten Objecte einzeln, und dann zu-
sammen auf das Vcrwaltungsjahr I g l g und
bedingnißweise auch auf die nächst darauf fol-
genden zwei Vcrwalcungsjahre !849 und ,850,
unter Vorbehalt der wechselseitigen Vertrags-
aufkündung, welche von Seite des Aerars bis
Ende J u l i , und von Seite des Pächters bis
fünfzehnten Jul i des Verwaltungsjahres zu er-
folgen, mit Ende des Verwaltungöjahresigzo
jedoch der Vertrag auch ohne vorhergegangene
Aufkündung zu erlöschen hat, und sonach auch
auf die drei Verwaltungsjahre 1848, 1849 u
1350, ohne Vorbehalt der gegenseitigen Auf-
kündung, im Wege der öffentlichen mündlichen
Versteigerung und durch Annahme schriftlicher
Offerte werden in Pacht ausgeboten werden.
— Die Versteigerung wird am 6. September
1857, früh um 10 Uhr, im Commissions - Zim-
mer der k. k. Cameral - Bezirks - Verwaltung
Haus» Nr. 297, am Schulplatze zu Laibach'
unter nachfolgenden Bestimmungen abgehalten'
und es werden, im Falle eines günstigen Er-
folges, mit denjenigen die Vertrage abgeschlos-

sen werden, deren Anbote sich als die vortheil-
haftesten darstellen werden. — l j Die schrift«
lichen, mit den gehörigen Stämpeln versehe-
nen Offerte müssen längstens bis 6 Uhr Nach-
mittags, am 4. September l847 , versiegelt
und mit der Bezeichnung der Pgchtobjecte, für
welche sie lauten, von außen versehen, im Bu-
reau des k. k. Cameral « Bezirks « Vorstehers
zu Laidach übergeben werden; sie müssen den
angebotenen Betrag in Zahlen und Buchstaben
deutlich ausdrücken, und sind von den Andot-
sttllern mit Vor- und Zunamen, dann Cha-
rakter und Wohnort des Ausstellers zu unter»
zeichnen. — Parteien, welche nicht schreiben
können, haben das Offert mit ihrem Handzei-
chen zu unterfertigen und dasselbe nebst dem
vom Namenöfertiger und noch einem Z.uacn
unterfertigen zu lassen, deren Charakter und
Wohnort ebenfalls anzugeben ist. Offerte, wel-
che nach diesem, auf die sechste Nachmittags-
stunde d,s 4. Septembers 1847 festgesetzten
Schlußtermine und nickt vorschriftmäßia, ver-
faßt einlangen, so wie Offerte, welche wo an»
ders, als an dem ovcnbezeichneten Orte üder-
reichc werden, bleiben außer Berücksichtigung.
— 2) Zur Pachtung wird Jedermann zuge-
lassen, welcher nach den Gesetzen und der Lan»
desverfassung hiervon nicht ausgeschlossen ist. —
Für jeden Fall sind alle Jene, sowohl von der
Uebernahme als der Fortsetzung einer solchen
Pachtung ausgeschlossen, welche wegen cineS
Verbrechens mit einer Strafe deleat, oder wel-
che in eine criminalgerichtliche Untersuchung
verfallen sind, die bloß aus Abgang rechtlicher
Beweise aufgehoben wurde. Uebrtgens sind auch
dicjemgenIndividuen, welche zufolge des n.uen
Strafgesetzes über Gefällöühertretungen wegen
Schleichhandel oder einer schweren Gefälls-
übertretung in Untersuchung gezogen und ab-
gestraft, oder wegen solcher Vergehen in Un«
tersuchung gezogen, und wegen des Abganges
rechtlicher Beweise von dem Strafverfahren
losgezahlt wurden, durch sechs, auf den Zeit-
punct der Uebertretung, oder wenn derselbe
nicht bekannt ist, der Entdeckung derselben fol«
gende Jahre von der Vnpachtungs - Licitation
als Pachtungswerber ausgeschlossen.—3) Wer
im Namen eines Andern einen Anbot macht,
muß sich mit der gehörig legalisnten Vollmacht
seines Machlgebers bei der Commission vorder
Licitalion ausweisen und diese ihr übergeben.
— 4) Um sich zu versichern, daß nur verläß-
liche Unternehmer in die Concurrenz treten, muß
jcder Versteigerungslustige den zehnten Theil

(Z. Amts'Wl. Nr. 94 v. 7. August »L47.)
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des für ein Jahr entfallenden Ausrufspreifes
für den Bezug der Verzehrungssteuer und der
Zuschlage in der Stadt Laibach, dann im poli-
tischen Bezirke Umgebung Laibachs und bezüg-
lich dcr Linien-, Weg » u. Brückenmauthe, dann
der Wassermauth in Laibach den sechsten Theil
des Ausiufspreises, bevor er zur Versteigerung
zugelassen w i rd , der Commission als Vadium
erlegen, oder sich bei derselben ausweisen, daß
er diesen Betrag bei einer der hohen k k. stryer-
markisch » illyr. Camera! - Gefallen - Verwal»
tung unterstehenden Gefallscass? depositirt hat.
Dieser Erlag muß im Baren oder in k. k. Staats-
papieren nach dem letzibekannten börsemaßigen
Curse geschehen. Für die Linien - , Weg,
und Brü'ckenmäuthe und die Wassermauth in
Laibach kann das Vadium auch witttlst Hypo-
thekar» Sicherstellung unter Beibringung des
Grundbuchs- oder Landtafel- Extractcs, und
des Schätzungsactes geleistet werden; die be-
zügliche Ulklinte muß jedoch mit der Bestäti-
gung ihrer Annehmbarkeit von Seite der k. k.
Kammerprocuratur zu Gratz oder Laibach v<r»
sehen s.yn — 5) Auf gleiche Art und Weise
sind auch d,e schriftlichen Offerte zu belegen.
Auf Offerte ohne beigeschlossene Vadien oder
Erlagsscheme des bei einer, dcr hohen Came»
ral Gefallen - Verwaltung unterstehenden Ge«
fällscasse deponirten Vadiumbetrageö wird
keine Rücksicht genommen. — 6) Nach been-
deter Versteigerung wird der vom Meistbieter
erlegte Betrag zurückgehalten, den übrigen Of-
ferenten werden ihre Vadien zurückgestellt wer-
den, in soferne es die Cameral- Bezirks-Ver-
waltung nach den obwaltenden Umständen nicht
angemessen finden sollte, auch noch das Va-
dium des einen oder des andern Anbieters bis
zur Entscheidung der hohen k. k. allgemeinen
Hofkammcr zurückzubehalten. — 7) Die schrift-
lichen Offerte dürfen keine Klausel, welche mit
den Licitalionsbedingnissen nicht im Einklänge
stcht, enthalten, sondern müssen vielmehr mit
der Versicherung versahen seyn, daß der Offe-
rent die in der Ankündigung und in den Lici«
lalionsbedingnissen enthaltenen und bli der
mündlichen Llcitatien vorgelesenen, in das Li»
citatlonsprotocoll aufgenommenen Bestimmun-
glN befolgen werde. — 8) Dieselben werden
nach Bccndigungder mündlichen Versteigerung,
nachdem alle anwesenden Licitanten erklart ha-
ben, keinen weitern Anbot machen zu wollen,
in Gegenwart der Pachtlustigen eröffnet und
mit den mündlich gemachten Anboten vergli-
chen wcrd.n. — 9) Als Ersteher der Pachtung

wird dann, ohne eine weitere Steigerung zu-
zulassen, derjenige angesehen, der entweder bei
der mündlichen Versteigerung, oder nach dem
ordnungsmäßigen schriftlichen Anbote als der
Bestdieter erscheint, so fern dieser Bestbot den
Ausrufspreis erreicht, überschreitet, oder an
und für sich zur Annahme und zum Abschlüsse
des Pachtvertrages von der hohen k. k. Hof«
kammcr geeignet anerkannt wird, deren Geneh-
migung sich ausdrücklich hiermit vorbehalten
wird. Dcr Offerent, bleibt für den gemachten
Anbot mit Verzichtleistung auf den §. 862 des
allg. b. G. B. bis zu der ihm bekannt gege-
benen Entscheidung der hohen k. k. allgemeinen
Hoskammer verbindlich. — ,0) Sollten zwei
oder mchrcre schriftliche Submissionen einen
gleichen und zwac gegen den Ausschlsg der
mündlichen Licitation den für das Gefall am
vortheilhaftesten sich darstellenden Anbot ent»
halten, so wird die Wahl zwischen den zwei
oder mehreren schriftlichen Anboten der hohen
k. k. allgemeinen Hofkammer vorbehalten. —
Wcnn sich der Fall ereignen sollte, daß ein
Anbot in den schriftlichen Offerten mit einem
gleichen Anbote bei der mündlichen Licitation
zusammentrifft, so wird den Licitanten bei der
mündlichen Versteigerung dcr Vorzug vor dem
Offerenten im schriftlichen Wege eingeräumt
werden. — l l ) Die schriftlichen Offcrte sind
von dem Zeitpuncte der Cinreichung für die
Offerenttn, deren Vadien zurückbehalten wer»
den, für die Gefällsbchöroe ab,r erst vom Ta-
ge, an welchem die Annahme desselben dem An-
bietenden bekannt gemacht worden ist, verbind-
lich. — 12) Würde die Zustellung der Erledi-
gung wegen Abwesenheit des Erstehns und we»
gen Abgang eines Bevollmächtigten nicht gl»
schehen können, oder sonst die Gcfallenbehörde
die persönliche Zustellung nicht angemessen fin-
den, so soll die Uederrlichung dcr Erledigung
bei dem hierortigen politischen Magistrate zur
weitern Verständigung dcr Partei die Wir-
kung dcr persönlichen Zustellung v»rtreten. —
13) Für den Fall, als mehrere Individuen eine
Pachtung in Gesellschaft erstehen sollten, sind
dieselben gehalten, nebst der Erklärung ihrer
solidarischen Haftung, ein einzelnes Individuum
dahin zu bevollmächtigen, daß es berechtiget
seyn soll, sie in allcn auf die Pachtung Bezug
habenden, wie immer genannten Beziehungen
gegen die Behörden zu vcrtrten, sonach amtli-
che Zustellungen in ihrem Namen anzunehmen,
rechisgilcig aufzukünden und die allfällige Auf-
kündung anzunehmen, und überhaupt Allcs rechts-
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bindend für Alle zu thun und zu lassen, was
in Folge des Pachtverhältnisses gegen die Ge-
fallsbehö'roen von seiner Seite gethan oder ge-
lassen oder von Seite der Beholden von ihm
verlangt, oder ihm untersagt werden sollte. —
Nenn mehrere Personen gemeinschaftlich ein
schriftliches Offert ausstellen, so haben sie in
dem Offerte beizusetzen, daß sie sich als Mi t -
schuldner zur ungeteilten Hand, nämlich Einer
für Alle und Alle für Einen, dem Gefalls-
ärar zur Erfüllung der Pachtbedingung verbin-
den. Zugleich müssen sie in dem Offerte jenen
Mitofferenten namhaft machen, an welchen auch
allein die Uebergabe des Pachtobjectes gesche-
hen kann. - Die übrigen Bedingungen sind fol-
aende: ^ Hinsichtlich des Bezuges der Ver-
^ehrungssteuer und der Gemeindezuschläge ln
der k. k. Provmzial- Hauptstadt Laibach, und
bezüglich d.s Verzchrungssteuer - Bezuges von
Wi in , Most und Fleisch im politischen Bezirkt
Umgebung Lalbachs: — ! ) Für den Bezug
dlr Vcrzchrungssteuer und der Gemeindezuschlä-
«e in der Provinzia! < Hauptstadt Laibach wird
der Betrag jährlicher ! 2 l , 0 l l ft. 45 kr., sa-
ge' E i n m a l h u n d e r t v i e r und zwan»
»lg tausend e i l f G u l d e n 45 kr. C M . ,
von welchen 48000ss C. M. auf den Gemein«
dezuschlag entfallen, und für den Aerzehrungs-
steuer- Bezug im ganzen politischen Bezirke Um«
pebung Laidachs der Betrag jährlicher 27,300st.
M . M-, sage: sieben und z w a n z i g t a u-
s tnd d r e i h u n d e r t G u l d e n M . M. , als
Auörufspreis festgesetzt. — 2) Dem Pachter
wird von der Staatsverwaltung das Recht
eingeräumt und rücksichtlich die Pflicht aufer>
ligc, während d«r Pachtdauer im Bereiche deS
Pomerlums der Prouiuzial- Hauptstadt Laibach
von den gepachteten Objecten die all^melne
Vcrzehrungssteuer n bst allen zur Bedeckung
dcr Gemeindebldürfnlsse dieser Gtadt bewillig-
ten Zuschlagen nach dem mit dem illyr. Gu-
berniü - lZirculare ddo. 27. October 19^9 Z.
25,392. bekannt gegebenen Tariffe cinzuhebcn.
Von dicser Verpachtung wird jedoch ausge-
nommen der Bezug der landesfürstlich?» Ver-
zrhrungssteuer, und zwar: a) von der Bierer-
zcugung in der Provinzial, Hauptstadt Laibach;
d) von der Erzeugung des Branntweins und
anderer gebrannter geistiger Flüssigkeiten in
der Provlnz,al. Hauptstadt Laibach und e) von
den untir 1)) bemerkten steuerpflichtigen Ar-
tikeln bei der Einfuhr in die Stadt Laibach.
— 3) I n Äemäßhtit des Verzehrungssteuer.
Gchhes sind Durchzugsladungen von dem Er-

läge der Vtrzehrungssteuer frei, wenn sie von
einem Bestellten des Linienamtes bis zum
Austritte begleitet werden, und eben so wer«
den Transito-Ladungen ohne Entrichtung der
25e»zchrungSsteuer zugelassen, wenn sie unter
der Sperre der Gefällsverwaltung und rück«
sichtlich der Pachtgcsellschaft bleiben. — 4) Wird
in Folg« Anordnung der hohcn k. k. allge-
meinen Hofkammer vom i9 . August 1635,
Z. 36,^03, in Betreff der Erhebung der Ver-
zehrungssteuer von Brotflüchten fcstges.tzt,
daß die Gebühren, wie es die mit dem illyr.
Gubernial - Clrculare vom 19. November l 8 3 l ,
Z. 25,540, kundgemachte gesetzliche Bestim-
mung enthalt, bei den Mühlen abzufordern
seyn werden. — 5) Wird der Pachter ver«
pflichtet, die im oblgen Tariffe vom 27. Oc»
tober i 6 3 6 , Z. 25,892, vorgezelchnete Zu-
schlagsgebühr für das in der Provinzial Haupt-
stadt Lalbach erzeugte, und auf das Land aus-
geführte Bier den Parteien zu vergüten. —
6) V»r dem Antritte der Pachtung, und zwar
längstcns binnen 6 Tagen, vom Tage derbem
Pächter ämtlich eröffneten Annahme seines
Anbotcs gerechnet, hat der Pachter den vier-
ten Thcil des contrahirten Pachtschillings
als Caution im Baren oder in österreichischen
Glaalsobligationen, nach dem zur Zeit des
Ellagcs bestehenden börscnmäßigen Curswcr«
the, zu erlegen oder auf Realitäten gesetzlich
sicherzustellen, folglich die auf die verpfände-
ten Realitäten intabulirte Sicherheltsurkunde,
mit Nachwelsung der ableisteten gesetzlichen 2 i -
cherh^it einzulegen, daher, wenn die Caution
nn Baren geleistet wird, der als Vadium be»
reits erlegte Betrag eingerechnet, oder im Falle
der Velsicherung der ganzen Caution mittelst
einer Realhypothck zurückgestellt werden wird.
Sollte dieß nicht erfolgen, so steht es der Ca»
mcral-Bez'rksverwaltung f re i , das erhaltene
Va>ium, als dem Staatsschätze verfallen ,
einzuziehen, und auf Gefahr und Kosten des
Contrahenttn eine neuerliche Verpachtung oder
die tar>ffmäßige EinHebung einzuleiten, und
den hiernach auf dem clnen oder dem andern
Wege in Entgegenhaltung zu dem gemachten
Offerte sich ergebenden Minderbetrag wider
ihn zur vollen Genugthuung teS Atrars, und
zwar ohne Einrechnung des besonders verfalle,
nen Vaoiums, geltend zu machen, wogegen ein
etwa sich ergebendes günstlger,ö Resultat der
Pachrversteigerung oder der tar>ffmäßigen Ein,
Hebung nur dem Gefalle zum Vortheile gerei.
chen soll. M l t dem Beginne der Pachtungspe«



91U

riode wird der Pächter in das Pachtgeschäft
eingesetzt, und es werden ihm die hieraus Be-
zug nehmenden Vorschriften übergeben werden.
— 7) So wie der Pachter in alle Rechte und
Verpflichtungen der hohen Camera!-Gefallen-
Verwaltung und der Stadtqemeinde Laibach,
mit Ausnahme der im h, 22 des illyr. Guber-
nial« Circulars vom 26. Juni 1829, H. l 3 7 l ,
angedeuteten zwei Puncte und mir Rücksicht
auf den im Anhange dcs Circulars zu jenem
Patente bemerkten Vorbehalt eintritt, so hat
er sich auch genau nach den in jener Circu-
lar « Verordnung enthaltenen Vorschriften zu
benehmen, und allen sowohl seither ergangenen,
als den wahrend der Dauer des Pachtvertrag
ges in Gefällssachen ergthcndcn Anordnungen
Folge zu llisten. — 8) Wenn der Pachter bei
der Einhedung der Gebühr einen höhern Betrag,
als die Tarisse aussprechen, oder üderhaupt
einen Betrag ungebürlich elnhebt, hat dersel-
be nicht nur jenen Betrag, welchen er über den
Tariffsatz, sondern auch jenen Betrag, welchen
er überhaupt von den Parteien ungebürlich
eingehoben hat, denselben rückzuvergüten, über«
dieß auch den 20fachen Betrag dessen, was er
widerrechtlich eingehoden hat, nach Abzug der
Untersuchung5kosten, oder eines etwa sonst aus»
zuzahlenden Antheils an den Local-Armensond
des Ortes, wo die Uebcrtretung geschah, Ab-
zuführen. Er haftet in diesem Falle, so wie
überhaupt für das Benehmen der zur Handha.
bung seiner Pachtungsrechte bestellten Perso-
nen. — 9) Dem Pachter ist unbenommen,
seine Pachtung ganz oder theüweise an Unter-
Pächter zu überlassen; allein diese werden von
den Gefällsbehörden bloß als Agenten des
Hauptpachters angesehen, welcher demungeach-
tet für alle Puncte des Pachtvertrages in der
Haftung und dem Gefalle verantwortlich bleibt.
— 10) Für den Ausrufspreis wird von Seite
der k. k. Cameras Gefällenverwallung keine wie
immer geartete Haftung, also auch nicht im
Falle einer behaupteten Verletzung über die
Hälfte, übernommen. Ein wahrend der Dauer
der Pachtung eintretender zufälliger Umstand,
welcher eine Vermehrung oder Verminderung
der Verzehrung zur Folge hat, soll an den
Bestimmungen des Pachtvertrages nicht diemin-
deste Veränderung hervorbringen können. Nur
in dem Falle, wenn während der Dauer des Pacht
Vertrages in den Tariffsätzen oder in den sonsten
wesentlichen Bestimmungen der VerzehrungS»
steuer eine wesentliche Veränderung hervorgeht,
bleibt es jedem Theile, insoferne eln wechsel-

seitiges Uebercinkommen mit dem Pächter we«
gen Aufrechthaltung des Vertrages , gegen Zu-
gestehung einer billigen Entschädigung nicht zu
Stande kommen sollte, welches sich ausdrück-
lich vorbehalten wird, frei gestellt, wenigstens
drei Monate vor Eintritt der gesetzlichen Aen-
derung den Pachtcontract aufzukünden. Diese
Vertragsaufkündiguna. ist von Seite des Pä'ch»
ters, wenn sie beachtet werdcn soll, bei der
Laibachtr Bczirksoerwaltung in der festgesetz-
ten Frist einzubringen. — l l ) Der Pachter
ist verpstichtct, den bedungenen Pachlschilling
in gleichen monatlichen Raten am letzten Tage
eines jeden Monates, und wenn jener Tag lin
Sonn- oder Feiertag wäre, am vorausgehen-
den Werktage an die k. k. Camera! - Bezirks-
cafse in Laidach abzuführen. — »2) Wenn der
Pächter mit einer Pachtschillingsrate im Rück«
stände bleibt, so lausen von dem Verfallstage
an bis zur Tilgung der rückstandigen Pacht-
rate die 4 S Verzugszinsen, welche sich aus-
drücklich bedungen werden Der k. k Came-
ra!-Bezirksverwaltung soll übrigens das Recht
zustehen, den Ausstand ohne weiteres von dem
säumenden Pächter entweder im gerichtlichen
Executienswege, oder auch im politischen Wege
einzubringen, oder aber die weitere Emhebung
des Gefalls durch einen im administrativen We-
ge zu bestellenden Sequester einzuleiten, oder
auf Gefahr und Kosten dcs säumenden Päch-
ters das Pachtobject neuerdings feilzubieten;
falls aber die Pachtoerstcigerung fruchtlos blie-
be, die tariffmäßige Emhebung der Gebühr
einzuleitln, und sich rücksichtlich der Kosten,
sowie der allfälligcn Differenz, an der Cau«
tion, und im Nothfälle an dem übrigen Aer«
mögen des contraclbrüchigen Pachters schad-
los zu halten. Ein allenfalls sich ergebendes
günstigeres Resultat der Feilbietung od^r tac
riffmäßigen Emhebung soll aber nur dem Ge-
falle zum Vortheile gereichen. Dieselben Rech-
te sollen dem Gefalle auch dann zustehe», wenn
der Ersteher den Antritt der Pachtung verwei-
gern, oder vor oder während der Pachtung es
sich offenbaren würde, daß dem Pächter ein in
dleser Kundmachung bezeichnetes Hinderniß zur
Uebernahme oder Fortsetzung der Pachtung ent-
gegen»?ehe. — »3) Für den F a l l , als der
Pächter die vertragsmäßigen Bedingungen nicht
genau erfüllen sollte, st.hc es den mit der Sor-
ge für dle Erfüllung des Vertrages beauftrag-
ten Behörden frel, alle jene Maßregeln zu er-
greifen, dir zur unaufgehaltenen Erfüllung des
Vertrages führen, wogegen aber auch dem

Pach-
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Pächter der Rechtsweg für alle Ansprüche, dle
er aus dem Vertrage machen zu können glaubt,
offenstehen soll. - 14) I n Absicht auf dle
V o r r ä t h e , welche mit d,m Schlüsse der Ge-
f,slISpachtung an Wein, Wcinmost und Maische,
im Bereiche dcs Pomerio der S tad t Laibach
vorhanden seyn werden, wi rd bestimmt, daß
der Pächter die Vergütung der entfallenden Ge:
bühren, und zwar nach den obenbezeichneten
T a r i f f s gleisten habe. Zu diesem Behufe wer-
den sowohl mit dem Antri t te der mit dem l .
November I8 ' t7 zu beginnen habenden Pach-
tung , als auch am Bchlufse derselben gcfälls-
ämtliche Revisionen, mit Beiziehung des Pach-
ters oder eines von demselben mit legaler Vo l l -
macht versehenen Abgeordneten und einer obrig-
keitlichen Person, vorgenommen, und hierbei
sämmtliche im Ble iche des Pomeriums der
Stadt Laibach vorhandenen Vorrä lhe an den
aedachten Gegenständen mittelst eines eigenen
ProtocoUs erhoben w . rden , wornach in Be»
treff der an diesen Gegenständen vorgefunde-
nen Vorräche, und bezüglich der davon abfal-
lenden Gebühren, insofern zwischen denselben
eine Differenz sich zeigen w i r d . die Vergütung
derselben, und zwar wle bemerkt, nach den obey
bezeichneten Tar i f fen, entweder von dem aus-
tretenden Pächter an das Gefäl l , oder von dem
Aerar an den Pächttr einzutreten haben wi rd ,
— Bezüglich der Vor rä the im Bezirke der Um-
gebung Laibach's wird dem eintretenden Päch-
ter das Recht eingeräumt, die Vergütung der
tariffmäßigcn Gebühr und des allfäU,gen Ge-
meindczuschlages für die bcim Anfange seines
Pachtes vorhandenen tariffmäßig versteuerten
Vorräthe aus die nämliche Art von dem vor i -
gen Pächter zu foidern, wie dnser nach den B< -
dingungen des mit ihm bestandenen Pachtver-
trages hiezu verpachtet ist. — Von den, dem
Päckter t^riffmäßig versteuerten Vorrälhen an
den Artikeln des ihm verpachteten Verzehrungs-
stcuer - Bezuges, welche am C'„de dctz Pacht-
verlragcö bei den steuerpflichtigen Parteien
vorhanden sind. ohne erweislich in das E i -
genthum der Abnehmer Übergängen zu seyn,
diese Vorräthe mö'Zen in wie immer gear-
teten Aufbewahrullgs «Lokalitäten der Steuer-
pflichtigen , oder auch in fremden Lokalitä-
ten vorgefunden werben, so wie auch von
den steuerbaren Vorräthen des Pachters selbst,
wenn er nämlich ein Gewerbe treibt, das zu
jenen gehört, wovon er den Verzehrungssteuer«
Bezug gepachtet ha t , hat derselbe bei sei,
ncm Austr i t te die tariffmaßlg entfallende

Steuergebühr, sammt dem allenfalls ein-
geführten Gemeindezuschlag entweder dem
Aerar oder dem neu eintretenden Pächter,
falls das Aerar diesem die Steueruergütung
cediren sollte, zu vergüten. Die Angabe von
Seite der Steuerpflichtigen, oder des austreten-
den Pächters, daß die in den, den Stcuerstichti«
gen eigenthümlichen , oder von ihnen gemietheten
Localitäten vorhandenen steuerpflichtigen Vo r rä -
thc bereits das Eigenthum e»nes Abnehmerö wa>
ren muß von dim austretenden Pächter be«
wieftn werden. — Diese Vergütung bezicht
sich auch auf solche Vorräche der obcrivahnten
A r t , von welchen erst nachträglich erhoben w i rd ,
daß sie beim Ausgang des Pachtes bereits bel
den steuerpflichtigen Parteien vorhanden waren.
V o n j.nen Vorrälhen abrr , die ein Eigenthum
der Steuerpst'chtigen sind, w.lche sich mit dem
austret.nden Pächter, wenn auch erst in dcr I»h«
lern Z^it, abgefunden haben, sind die abgefun-
denen Parteien, wenn keine neue Atisindung
von ihnen geschlossn w i r d , s.l^st vclpsslchttt,
die tariffmäßlgen Gebühren sammt dem bestehen-
den Gemeindezuschlage an das Aerar oder den
an dess.n 3 le l le tretenden Bezugöbneä t'gten
zu entrichten. — Die Erhebung der elwähntcn,
am Ende Pachtvertrag.« vorhandenen V o r -
rälhe an den dem Pachter tarissmaßig ver-
steuerten Ar t i ke ln , wenn nämlich eine solche
wegen des Ullterblcidcns einl>s Nebercinkommcns
zwischen den aus- und eintretenden Pächtern
oder dem Aerar nöthig würde, wird durch die
k. k. Cameral - Bezirks - Verwaltung in Lai-
bach mittelst cin.ü von ihr abzuordnend» >i Ge-
fällsbeamtrn, unter Beizichun^ eines Adg^old,
neien der Ortüolerlg?eit, geschehen. — Zu dlc-
ser Erhebung werden der auscr.tlNde und d«r
allenfalls eintretende Pachter vorgeladen wer-
dtn. — Sol l te den Pächtern oder d^rrn Macht'
habern wegen Abwesenheit oder aus einem an-
dern Grunde die Vorladung uicht zugestellt
werdcn können , so genügt das einmalige E in -
schalten drr Vorladung in die Prouinzicil-
Zeitung. — Das Nichterscheinen der Vorqela«
denrn schadet jedoch der Gilt igkeit des Erhe-
bungöactes nicht. Der d^n Contract abscklie-
ßende Pächter verpsiichtlt sich aubdrücklich, den
auf diese Ar t zu Stande g.kommenen Erhe?
ftungsact über die am Ende seines P.ichlcs
vorsindigen, ihm tarissmäßig versteuerten V o r -
räthe als vollkommen beweiskräftig anzuer-
kennen, unv nach deren R.sult^te die ihm ob-
liegende Stcucrvergülung dem Aerar oder den
an dessen Stelle tretenden Bezugsberechtigten

(Z. N nts'Bl. Nr. V4 ' .7. August ,8^7.)
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zu lasten. Die Kosten dieser Erhebung werden
von dem eintretenden Pächter getragen, wel-
cher sich in voraus erklärt, mit dem durch dle
k. k. Camera!-Bezirksverwaltung oießfalls zu
bestimmenden Ausmaße einverstanden und zu
dessen Berichtigung verpflichtet zu seyn. —
15) Dcr Pachter ist verpflichtet, auf jedes«
malices Verlangen der Gefällsbehörden unwei-
gerlich die Einsicht in seine Register, Rech-
nungen und Vormerkungen zu gestatten, und
auch über Aufforderung richtige Auszüge aus
denselben vorzulegen. — L. I n B e t r e f f
der L i n i e n w e g - und B r ü ck e n m ä u-
the u n d der W a s f e r m a u t h zu L a i -
dach. — 1) Als Fiscalpreis wird der Bttrag
von 1903'l^ fl. 15 kr., sage: n e u n z e h n
t a u s e n d v l e r und d r e i ß i g G u l d e n
15 kr. C. M . angenommen, wovon 9) für
die Linienwegmauth an der Wienerlinie und
für jene an der Kärntner - Linie der Betrag
von 5550 st.; 1i) für dle Linienweg- und
Brückenmauth an der Carlstädter Linie der
Beirag von /js>86 st,; e) für die Linienweg-
mauth an der S t . Peterslinie sammt Kuh-
thal der Betrag von ,550 st. 15 kr.; ä) für
die Lieninweg? und Brückenmauth an der
Triesterlinie sammt dem Wehrschranken in
der Tirnau, der Betrag von 7020 st,, und e)
für dle W^sermauth ^u Lalbach der Betrag
von 22g fl. C. M . , zusammen »9034 st. l5
kr. entfallt. — 2) Jene allgemeinen Pachtbe,
dingungen, welche aus A'laß der Verpachtung
der übrigen Weg- , Waffer- und Bückenmäuthe
für die Jahre i8tz8, 16'l9 und 1650 in der
gedruckten Kundmachung derwohll. k. k, steyer.
il lyr. Cameral - Gefallen « Verwaltung oom l6.
Juni l 847 , Nr. ^^ /zoz , enthalten sind, und
jüngst mittelst der Gratzer, Klagenfurter und
Laibacher Zeitung zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wurden, haben mit folgender Aus-
nahme auch für die Laibacher Mäuthe zu gel«
ten. — 3) Das dem Pächter im 16. Absätze
der vorcilirten Kundmachung zugestandene Recht
auf eine Entschädigung hat auf die Wafs-r-
mauth zu Laibach keine Anwendung zu erlei-
den, indem das hohe Aerar für die durch Ele-
mentar < Ereignisse, oder durch andere Ver-
anlassung unterbrochene Benützung des Rechts
der W^ff>'rmauth EinHebung dem Pachter eine
Vergütung zu leisten sich nicht verbindet, und
derselbe in keinem Falle und auS keinem Rechts»
litel auf einen Nachlaß oder eine Entschädi-
gung einen Anspruch zu machen hat. — 4) Die
Wirchschaftsfuhren, welche das auf dem außer

Laibach liegenden Moraste erzeugte Heu und
Schilf durch die Schranken von Laibach
nach Hause führen, sind bei allen Linien von
öaivach, ohne Unterschied, ob die Besitzer der
Morastantheile inner oder außer den Linien
Laibachs wohnen, zu Folge Kundmachung des
k. k. illyr. Guberniums ääo. 28. October 1822,
Z. 13243, von Entrichtung aller Weg - und
Brückenmauthgebühren befreit. — 5) Eben so
ist der jeweilige Pächter verpflichtet, die I n -
ŝ jsen der Gemeinden Schwitza, Stranskavas,
Oßrednig, Gabrie, Verouze, Dodrova, Ko«
ßarje, Hruschova, Bresie, E t . Mart in , Ko-
marie, Rossare und Raischaunig, in Gcmaßheit
des Decretes der bestandenen k. k. illynschen
Zollgefällcn - Administration vom 29. Jänner
1824, Z. 563, und der illyr. küstcnl, Came-
ra! ' Gefallen - Verwaltungs > Verordnung vom
22. Februar 1835, Z. ' " ^ „ < , . gegen dem
von der Brückenmauth an der Triester Linie
frei zu lassen, daß sich selbe über jedesmali-
ges Verlangen des Pachters mit legalen Cer-
tifl.aten ihr<r Ortsobrigkeit darüber auswei'
sen, daß sie wirklich zu den genannten crem-
ten Ortschaften gehören, wobei eö übrigens
d<m Pächter überlassen bleibt, sich zu über-
zeugen, ob die vorkommenden Insassen nicht
etwa auf ihrer Fahrt die sogenannte lange
Brücke bei Wailsch pasfirt haben, um im be-
jahenden Falle die Parteien zur geschlichen
Strafe zu ziehen. - . 6) Von j»nen Par«
teien , welche bloß die Carlstädter Ca-
nalbrücke, und nicht auch die Carlstadter
Straße befahren , ist bloß dic Brückenmauth
abzunehmen. — Endlich sind in Gemäßhcit
Allerhöchster Entschließung von,29. März I8' i5,
alle durchlauchtigsten Mitglieder des allerhöch-
ste» Kaiserhauses sammt Ihrem unmittelbaren
Gefolge bei sämmtlichen Aerarial - Weg ' , Brü«
cken - , Linien- und Uebersuhlmauthstationen
ma«tt)frei zu behandeln. — Der Ersteher der
Linien«, Wegs und Brückenmauthe dcr Pro,
vinzial « Hauptstadt Laidach wird verpflichtet
seyn, während seiner Pachtperiooe auch die der
Stadt Laibach noch auf dle zwei Verwaltungs-
jähre !8' l8 und !8't9 cinzuheben bewilli/tt
Pstastermauth einzuheden, dafür einen Pacht«
schilling in jenem Betrage an die Casse dcS
Laibacher Magistrates abzuführen, wie sich sol-
cher nach dem Verhältnisse der bei der Aus-
bictung der Lalvacher Llnienweßmaulhe etwa
erzielten Steigerung, und des für die Psta'
stermauth gegenwärtig entrichtet werdenden
IahrcspHchcschllllngs entziffern w i rd , und we-
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gen Feststellung der nahern, dil Pstastermautl)
berührende!» Bedingungen mit dem polinsch-
öconomischen Magistrate der Prüvinzial-Haupt«
stadt ilaibach. ohne Einfluß der Gefä'Nvdchörde,
einen abgesonderten Vertrag abzuschließen —
Nach Abschluß der ^»citation finden keine nach'
träglichen Anbote S t a t t , und die etwa vor-
kommenden werten ohne LZ.itvrm zurückgewie»
ftn wcrd^n. — Dem Pächtersteher lugt end-
lich der Erlag der gesetzlichen Stämpelge-
bühr für oc:6 in Handen der Arfallsbehöroen
zu blcibcn habende Contractsexemplar ob. —
K-K. Canieral - Bezirks-Verwaltung. — 3ai-
dach am ^». Jul i »8^7.

Z. I3t)6. ( I ) Nr. 7 1 2 0 A V !
E d i c t

Von dem Vevwaltungsamte der Staats-
hen'schaft Adelsberg wird hiemit bekannt gemacht,
daß in Folge Bewilligung der löblichen k. k Ca-
mera!-Bezirks - Verwaltung Laibach vom 16.
August d I . Vormittags von 9 dis 12 Uhr
in der Amtskanzlci der Staatsherrschaft Adelöberg
die Minuendo-Limitation übcr die Beistellung,
nämlich: Erzeugung, Zufuhr, Zersagung, Spal-
tung und A'lffchlichtung von beiläufig 377 nied.
österr. Klaftern harten Brennholzes aus der herr-
schaftlichen Waldung Iavornig für das Militär-
Jahr l 8 4 8 , d.i. vom I.November 1847 bishin
1848, Staat finden werde, Hiezu werden die Un-
ternehmungslustigen mtt dem Beisatze eingeladen,
daß der Ausrufspreis auf 3 fl IU kr. pr, Klafter
festgesetzt sey, und die Holzeinlicferung in der
Art zu geschehen haben werde, daß in den Win-
termonaten stets ein Vorrath von 30 Klaftern,
und in den Sommermonaten jener von 22
Klaftern im Schloßhofe vorhanden sey. — Die
übrigen Bedingungen stehen täglich während den
Amtsstunden zu Jedermanns Einsicht bereit —
K. K. Verwaltungsamt Adelsberg am 2l).
Jul i 1847. ^

Z. 1356. (1) Nr. 572.
Li c i t a t i o n s - A n k ü n d i g u n g .

Zu Folge hohen Gubernial-Decrctts vom
17. Juli 1847, Z. 15580, wird hinsichtlich
der Conservations-Bauherstellungen an dem ära-
rischen Einräumcrshause am Garzhareuzberge,
die Minuendoversteigerung bei der löblichen Be-
zirksobrigkcit Haasberg am 11. d. M . Vormit-
tags von 9 bis 12 Uhr abgehalten werden.—
Ueocr diese im buchhalterisch adjustirten Betrage
pr. 2U7 fl. 29 kr. C. M . bewilligten Conscr-
vationen sind die Licitationöbedmgnifse und die

Baudevise Hieramts, am Licitatlonstage hinge-
gen bei der benannten Bezirksobrigkeit einzusehen.

K. K. Straßen - Commissariat Adelöberg
am 2. August 1847.

Vermischte Verlautbarungen
Z. ,344- ( ' ) Nr. >?23.

E d i c t .
Vom Bez. Gerichte Schneeig wird den unbe-

kannt wo befindlichen Anton Poulin und Mart in
Snukel, oder ihren gleichfalls unbekannten Erben,
durch gegenwärtiges Edict bekannt gemacht: Es habe
wider sie Herr Franz Petsche von Altcnmarkt, die
Klage auf Verjährt- und Erloschenerklärung ihrer
aufder, der löblichen Herrschaft Nadlischeg öul) Urb.Nr.
255, Rccl. 466 dienstbaren, vom Andreas Rudof er-
standenem früher dem Jacob Piiman von Struckcldorf,
gehörigen l^8tel Hude hustenden Rechte und Ansprüche,
und zwar: aus dem zu Gunsten des Anton Poulin,
seit 14. November l ' ?^ . ob 22 fi. nebst Interessen
inlabulilten Echuldb'ief vom ,4. November 1177,
unv aus dem zu Gunsten des Martin Struckel seit
»2. April »765, ob 25 ft. 3» kr. intabulirlen Schuld-
brief vom »2- April »785 angebracht, worüber die
Tagsatzung zur Verhandlung auf den 4. October
itt^7 fM) 9 Uhr vor diesem Gerichte angeordnet
wolden ist.

Das Gericht, dem der Aufenthaltsort der Geklagten
oder deren Erd.'n unbekannt ist, hat, da sie vielleicht
cnls den k. k. Hrblanden abwesend seyn dürften, auf
ihre Hesahr und Kosten den Herrn Johann Perz
von Schneeberg zu ihrem "urator aufgestellt, mit
welchem diese Rechtssache n^ch der für die k, k. Erb-
lande bestimmen Gerichtsordnung ausgeführt und
entschieden werden wird.

Dieselben werden also durch d eses öffentliche
Edicc zu dem Ende errinerl, daß sie allenfalls zu
rechter Zeit selbst zu erscheinen, oder dem bestimmten
Venreier ihre Rechtsbehelse an die Hand zu geben,
oder auch selbst einen andern Vertreter zu bestellen
und diesem Gerichte namhaft zu machen, und über-
haupt in alle dic ordnungsmäßigen rechtlichen Wege
einzuschrcilcn wissen mögen, die sie zu ihier Verthei-
digung dienlich erachten würden, wiorigens sie sich
die aus ihrer Veradsa'umung cntstchendln rechilichen
Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bez. Gericht Schneebcrg am 3<>. Juni »64?'

^. ,354. ( l ) Nl7V595.
E d i c t .

Alle ^enc, wllcde auf den Nachlaß des am 25.
Mäiz d. I . zu Unterbirkcndors verstorbenen Halbhüb'
Icls/Grcgor Padcr, irgend einen Anspruch zu stellen
vermeinen, haden denklden bei der auf den 3. Sep-
tember d. I . , Vomüttag 9 Uhr Hieramts festgesetzt
ten Tagsaynng, bei Vermeidung der im §. 8.4 b.
G. V . ausgedrückten Folgen, anzumelden.

K. K. iüez. Gericht Krainburg am 9. Ma i 1317-

3 7 ^ 3 5 ^ ' ? ^ Nr. 20g9.
E d i c t .

Alle Jen«, welche auf den Nachlaß dcs am >7-
April d. I . zu Scheme verstoldenen Hüdlers, Barthel-
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ma Ioscht, irgend einen Anspruch zu stellen vermei-
nen, haben denselben bei Vermeidung, der im §. 814
b. G. B . enthaltenen Folgen, bei der auf den 7.
September d. I . Vormittag 9 Uhr hieramts festge»
setzten Tagsatzung anzumelden.

K. K. Bezirksgericht Krainburg am l6-Jun i »847.

Z 1349. ^1) Nr. 458.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Kramburg wird
dem von 'Hl. Martin bei Zirklach H. Nr. 12 gebürti-
gen Lucas Repnik erinnert, daß Mai tin Ersar von
Et . Martin bei Znklach Hieramts um dessen Todes-
erklärung eingeschritten sey.

Lucas Nepnik wird demnach, ausgefordert, daß
er binnen Einem Jahre sogewiß diesem Gerichte, oder
aber dem bestellten Curator, Herrn Johann Okorn von
Kraiüburg, Nachricht von seinem Leben gebe, widri-
gens zur Todeserklärung geschulten werden würde.

K K. Bez. Gerichte Krainburg am l 8. April «847.

Z. 1352. (») Nr. 457.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Krainburg wird
dem von St . Martin bei Zirklach 8,ib (äonsc. Nr. l2
gebürtigen Barihlmä Repnik erinnert, daß Martin
Ersar von St . Martin bei äirklach hieramts um
dessen Todeserklärung eingeschritten sey.

Barthlmä Repnik wird demnach aufgefordert,
daß er binnen Einem Iahr l so gewiß diesem (berichte,
oder aber dem bestellten Kurator, Herrn Johann Okorn
von Krainburg, Ätachricht von seinem Leben gebc,
widrigenszur Todeserklärung geschritten werden würde.

K. K. Bezirksgericht Kramburg am l^.Apri l 1647.

Z. l I 50 . ( l ) Nr. 1428.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Krainburg wird
bekannt gemacht:

Man habe die executive Feilbietung des zu
Krainburg in der Savevorsiadt 5ul> (lulisc. Nr. 5«
liegenden, dem Georg Ktomhaler gehörigen, gericht-
lich auf l l g o fi. 25 kr. geschätzten Hauses, wegen
dem Herrn Mathias Gospodaritsch schuldigen 600 fi.
c. 5. c. bewilliget, und es werden die drei Feilbie-
tungstermine auf den 3a, J u n i , 3«. Jul i und !<!g.
August d. I . , jedesmal Vormittag von 9 — >2 Uhr
in dieser Amlskanzlei mit dem Anhange festgesetzt,
daß die Nealilät bei der ersten und zweiten Fcilbie-
tungstagsatzung nur um oder über den Schätzungs-
wert!), bei der dritten aber auch unter demselben
feilgeboten werde, daß die Kauflustigen ein V^dium
von l2o si. zu Handen der Licitcnions .Kommission
zu erlegen haben, und daß das Schatzungsprotocoll,
der Grundbuchsertract und die Licitationöbedingnisse
täglich hieramls eingesehen werden können.

K K Bezirksgericht Krainburg den 4. Ma i »6^7.
Nr. 2600,
Nachdem bei der ersten und zweiten Feilbietung kein

Kauflustiger erschienen ist, so wird zur dritten Feil-
bielung geschliclen.
K. K. Bezirksgericht Krainburg am 2. August 1647.

Z 1332. (2) Nr. l394.
E d i c t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Senoselsch wird hie-
mit kund gemacht̂  Es sey über Ansuchen des M i -
chael Iurza von ^enosecsch, wider Joseph Pirza von
ebenda, wegen aus dem Urtheile l l6«. l3 . Jänner
1L39. Nr. !529, schuldiger 16 fi. 20 kr. und 8 fl.
c. 5. c., in die executire Feildieiung der dem Letztern
gehörigen, der Herrschaft Senosetsch »ub Urb. Nr.
^/3» dienstbaren '/4 Hübe und halben Untersaß, ge-
richtlich laut Protocolls vom 26. Februar «846, Nr.
595, auf !5t> fi. !̂ Y kr. bcwerthe:, gewilliget, uttd
zur Vornahme derselben die Termin/ auf den 26-
Ju l i , den 26. August und den 27. Ecptembcr l. I ,
jedesmal Vormittags von 9 bis l2 Uhr in der die'
sigen Amtskanzlci mit dem angeoidnet, daß die Rea-
lität nur bci der lctzten Feilbietung unter dem ge,
richtlich erbobenen SchälMerlhe pr. »541 si. 20 kr.
hinlangegeden weiden wird.

Das Schatzungsprococoll, der Grundbuchser-
tract und die Lnitaiionsbedingnisse können täglich
hieramts eingesehen weiden.

K. K Bezirksgericht Senosetsch am i4 . Mai
1847.
A n m e r k u n g . Wri der am 26. Jul i l847 abge-

haltenen 1. execuilven Feilbictung hat sich kein
Kauflustiger gemeldet, daher zur 2. aut den 26.
August l847 bestimmten Feilbietung geschnittn
werden wird.

Z. 1302. ( I ) Nr. 263?.
E d i c t .

Von dem k. k. Bczi'.ksgcrichle Egg und Kreut--
berg wird hiemit bekannt gemacht: Es h^bc Io°
hann Ianeschitsch, als Besitzer der z" Förlschach lie-
genden , der Psarrgl'ilt Mannoburg sub Urb. Nr.
H0' /2 d,enstba>en Halbhube, die Klage auf Ver-
jährt-und ElioschcrierklälUlig dcr auf obiger Reali-
tät zu Gunsten des Anton Kastellitz mit dcm Ab-
dienstbriefe cjllo. 24. , imuli. 28. September »807
intablilitten Forderung pr. 75 ft. L. W. vor die-
fein Gerichte angebracht, worüber zur summari-
schen Verhandlung dieser Rechtssache die Tagsatzung
auf den 29. October d. I . Vormittag 9 Uhr mit
dem Anhange des §. l6 der a. H. Entschließung
vom !8. October IU45 anberaumt worden lst. Nach-
dem der Ausentbalt des Geklagien und seiner Rechts-
nachfolger dicjem Gerichte unbekannt ist, u»o da
sie vicüeicht aus den k. k. Erblanden avwcsend seyn
könnten, so Hai man ihnen auf ihre Gefahr und
Kosten den Primus Eojer von Jauchen zum (^urlilor
i,ä actum bestellt, dessen die Geklagten mit dem
Anhange verständiget werden, daß sie zur anbe-
raumten Tagsatzung so gewiß zu erscheinen, oder
bishin dem dcstcUten (Zuralor oder einem andern
Vertreter ihre Rechtsbehelse zu ihrer Vertheidigung
so gewiß mitzucheilen haben, widrigens sie sich die
Folgen ihrer Vcradsäumung ftlbst zuzuschreiben ha^
bcn werden.

K. K. Bezirksgericht Egg u>d Krculbcrg am
10. Ju l i i647.


